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V

Vorwort

Das Denken der Menschen hat sich in den letzten Jahrtausenden wenig 
verändert. Vergleicht man die philosophischen Schriften der antiken 
Römer oder Griechen mit den heutigen philosophischen Büchern 
wird man in der Klarheit der Gedanken oder der Eloquenz der Erzähl-
weise kaum Unterschiede feststellen können. Vergleicht man jedoch 
die Technologien der antiken Römer mit den heutigen Technologien, 
erkennt man, dass auf dem technischen Gebiet gewaltige Fortschritte 
geschaffen wurden. Ein zeitreisender Mensch aus dem antiken Rom 
wird die philosophischen Bücher der Neuzeit verstehen, der heutigen 
Technologie wird er fassungslos gegenüberstehen.

Entscheidende technische Fortschritte sind immer mit berühmten 
Erfindern und Wissenschaftlern verbunden. Diese prägen ihre Zeit und 
das Leben der nachfolgenden Generationen. Auf wichtigen technischen 
Durchbrüchen werden oft industrielle Unternehmens-Imperien 
errichtet, die Jahrhunderte überdauern können. Dieses Buch zeigt 
die technischen Aufgaben, denen sich die berühmten Erfinder gegen-
übersahen und wie sie diese lösten. Die weltbewegenden Erfindungen 
werden dadurch in ihrer Entstehung verständlich. Außerdem wird klar, 



dass berühmte Erfinder und Wissenschaftler „auch nur mit Wasser 
kochen“.

Das Buch soll für Technik begeistern und zur wirtschaftlichen Ver-
wertung eigener Erfindungen ermuntern. Die wirtschaftliche Ver-
wertung beginnt zumeist mit der Anmeldung der Erfindung zum 
Patent. Das Leben der berühmten Erfinder steht in diesem Buch 
nicht im Mittelpunkt. Stattdessen werden deren Entdeckungen und 
Erfindungen, die der Welt eine andere Wendung gegeben haben, vor-
gestellt. Oft war der Auslöser einer Erfindung das Entdecken eines 
physikalischen Effekts, beispielsweise, dass durch einen Stromfluss in 
einer Spule ein Magnet entsteht (Elektromagnet und Elektromotor) 
oder dass ein Laserstrahl in einer Glasfaser geführt werden kann (Nach-
richtenübertragung über Glasfaserleitung statt in Kupferleitung).

Die Erfinder verdienen Bewunderung. Sie haben unsere 
Welt verändert. Es ist aber nicht die Aufgabe des Buchs, den 
berühmten Erfindern ein weiteres Denkmal zu erbauen. Vielmehr soll 
der Leser die Erfindungen verstehen können und sich ein technisches 
Verständnis aufbauen können. Er wird erkennen, dass er ebenfalls einen 
Beitrag zur technischen Entwicklung leisten kann. Das Buch vermittelt 
hierzu ein grundlegendes technisches Verständnis. In jedem von uns 
steckt ein Ingenieur, der durch den Zauber der Technik geweckt werden 
kann.

Das Buch muss nicht vorne begonnen werden. Es baut nicht auf-
einander auf. Allenfalls das erste Kapitel „Grundlagen des Patentrechts“ 
sollte zunächst gelesen werden, um die jeweils beschriebenen Patent-
schriften besser zu verstehen. Ansonsten kann der Leser wahllos auch 
innerhalb der einzelnen Kapitel lesen, sich anregen lassen und die 
fantastische Welt der Technik erforschen.

München  
im April 2022

Patentanwalt Dr. Thomas Heinz Meitinger
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Es werden in diesem Buch Erfindungen berühmter Erfinder und 
Wissenschaftler vor dem Hintergrund der zugehörigen Patent-
dokumente vorgestellt. Die Grundlagen des Patentrechts, insbesondere 
bezüglich des Aufbaus eines Patentdokuments, werden in diesem 
Kapitel beschrieben, um das Verständnis der Patentdokumente zu 
erleichtern.

Insbesondere werden teilweise sehr alte Patentdokumente vorgestellt, 
die in einer Weise geschrieben sind, die einem heutigen Standard nicht 
genügen. Zur Klarstellung wird in diesem Kapitel erläutert, wie eine 
Patentanmeldung nach aktuellem Standard formuliert wird.

Die Erläuterungen in diesem Kapitel gelten auch für Gebrauchs-
musteranmeldungen mit dem Unterschied, dass die Ansprüche eines 
Gebrauchsmusters nicht als „Patentansprüche“, sondern als „Schutz-
ansprüche“ bezeichnet werden. Außerdem enthält ein Gebrauchsmuster 
keine Zusammenfassung.

1
Grundlagen des Patentrechts
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T. H. Meitinger, Revolutionäre Patente, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65710-2_1

https://doi.org/10.1007/978-3-662-65710-2_1
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-662-65710-2_1&domain=pdf


2     T. H. Meitinger

1.1  Patent, Patentanmeldung und 
Gebrauchsmuster

Die Tab. 1.1 zeigt die Unterschiede eines Patents, einer Patentan-
meldung und eines Gebrauchsmusters. Eine Patentanmeldung stellt in 
aller Regel nur eine Zwischenphase zu einem Patent dar. Ein Patent und 
ein Gebrauchsmuster sind durchsetzbare Schutzrechte, das bedeutet, 
dass ein Verbietungsrecht und eventuell Schadensersatz geltend gemacht 
werden können. Mit einer Patentanmeldung kann einem Dritten nicht 
die Benutzung des Gegenstands der Patentanmeldung verboten werden. 
Für die Rechtsbeständigkeit eines Patents, einer Patentanmeldung 
und eines Gebrauchsmusters gelten dieselben Voraussetzungen, 

Tab. 1.1 Vergleich Patent, Patentanmeldung und Gebrauchsmuster

Patent Patentan-
meldung

Gebrauchsmuster

Möglicher Schutz-
gegenstand

Gegenstand, Vor-
richtung und 
Verfahren

Gegenstand, Vor-
richtung und 
Verfahren

Gegenstand und 
Vorrichtung

Maximale Schutz-
dauer

20 Jahre 20 Jahre 10 Jahre

Neuheitsschonfrist Nein Nein Ja, bis 6 Monate 
vor dem 
Anmeldetag

Durchsetzbarkeit Ja Nein Ja
Stand der Technik Sämtliche Ver-

öffentlichungen 
und Bekannt-
machungen vor 
dem Anmelde- 
bzw. Prioritäts-
tag

Sämtliche Ver-
öffentlichungen 
und Bekannt-
machungen vor 
dem Anmelde- 
bzw. Prioritäts-
tag

Sämtliche Ver-
öffentlichungen 
und Bekannt-
machungen vor 
dem Anmelde- 
bzw. Priori-
tätstag außer 
öffentliche 
Benutzungen 
im Ausland 
und mündliche 
Beschreibungen
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 nämlich Neuheit und erfinderische Tätigkeit.1 Die Anforderung an 
den erfinderischen Schritt des Gebrauchsmusters entspricht der not-
wendigen erfinderischen Tätigkeit eines Patents.2

Die Neuheitsschonfrist des Gebrauchsmusters verhindert die Berück-
sichtigung eigener Veröffentlichungen des Anmelders bei der Bewertung 
der Rechtsbeständigkeit.3

1.2  Deutsche, europäische und internationale 
Patentanmeldung

Eine Erfindung kann als deutsche, europäische oder internationale 
Anmeldung eingereicht werden. Alternativ kann in jedem weiteren 
Staat der Erde ein nationales Patent angestrebt werden. Eine deutsche 
Anmeldung wird beim deutschen Patentamt DPMA eingereicht. Mit 
einer europäischen Patentanmeldung kann ein europäisches Patent für 
sämtliche Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens 
EPÜ erworben werden. Die Mitgliedsstaaten des EPÜ sind in der 
Tab. 1.2 dargestellt, wobei die Mitgliedsstaaten nach ihrem Beitritts-
datum geordnet sind. Eine europäische Patentanmeldung wird beim 
Europäischen Patentamt EPA eingereicht. Für eine internationale 
Anmeldung ist die Weltorganisation für geistiges Eigentum WIPO in 
Genf zuständig.

Mit einer internationalen Anmeldung erwirbt der Anmelder das 
Recht nach Ablauf von 30 bzw. 31 Monaten nach Anmeldetag in jedem 
Staat der Erde, für den ein Antrag gestellt wurde, ein nationales Patent-
erteilungsverfahren zu beginnen. Mit einer internationalen Anmeldung 
wird daher nicht direkt ein Patent erworben, sondern der Anmelder 
erkauft sich Bedenkzeit für die Entscheidung, in welchen Ländern der 
Erde sein Schutzrecht erstreckt werden soll.

1 § 3 Absatz 1 Satz 1 bzw. § 4 Satz 1 PatG, § 1 Absatz 1 GebrMG.
2 BGH, Beschluss vom 20. Juni 2006, X ZB 27/05, Demonstrationsschrank.
3 § 3 Absatz 1 Satz 3 GebrMG.
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Tab. 1.2 Mitgliedsstaaten des EPÜ

Staat Länderkürzel Beitrittsdatum
Belgien BE 7. Okt. 1977
Deutschland DE 7. Okt. 1977
Frankreich FR 7. Okt. 1977
Luxemburg LU 7. Okt. 1977
Niederlande NL 7. Okt. 1977
Schweiz CH 7. Okt. 1977
Großbritannien GB 7. Okt. 1977
Schweden SE 1. Mai 1978
Italien IT 1. Dez. 1978
Österreich AT 1. Mai 1979
Liechtenstein LI 1. Apr. 1980
Griechenland GR 1. Okt. 1986
Spanien ES 1. Okt. 1986
Dänemark DK 1. Jan. 1990
Monaco MC 1. Dez. 1991
Portugal PT 1. Jan. 1992
Irland IE 1. Aug. 1992
Finnland FI 1. März 1996
Zypern CY 1. Apr. 1998
Türkei TR 1. Nov. 2000
Bulgarien BG 1. Juli 2002
Tschechien CZ 1. Juli 2002
Estland EE 1. Juli 2002
Slowakei SK 1. Juli 2002
Slowenien SI 1. Dez. 2002
Ungarn HU 1. Jan. 2003
Rumänien RO 1. März 2003
Polen PL 1. März 2004
Island IS 1. Nov. 2004
Litauen LT 1. Dez. 2004
Lettland LV 1. Juli 2005
Malta MT 1. März 2007
Kroatien HR 1. Jan. 2008
Norwegen NO 1. Jan. 2008
Nordmazedonien MK 1. Jan. 2009
San Marino SM 1. Juli 2009
Albanien AL 1. Mai 2010
Serbien RS 1. Okt. 2010
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1.3  Aufbau eines Patents

In der Tab. 1.3 sind die sieben Abschnitte einer Patentanmeldung 
aufgelistet. Die Abschnitte spiegeln die Entstehungsgeschichte der 
Erfindung wider. Es beginnt mit der Beschreibung des vorhandenen 
Stands der Technik, also den technischen Gegebenheiten, die der 
Erfinder vorfand. In diesem Abschnitt werden insbesondere Patente, 
Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster zitiert.

Tab. 1.3 Abschnitte einer Patentanmeldung

Abschnitt Ziel Inhalt
Stand der Technik Beschreiben des Aus-

gangspunkts
Patente, Patent-

anmeldungen, 
Gebrauchsmuster, 
Veröffentlichungen in 
Fachzeitschriften und 
Fachbücher

Nachteile des Stands der 
Technik

Erläutern des technischen 
Bedarfs

mangelhafte Verfahrens-
weisen und Produkte

Aufgabe der Erfindung Welches Problem löst die 
Erfindung?

Konkrete Angabe der 
Aufgabe, nicht nur 
„Überwindung der 
Nachteile des Stands 
der Technik“

Lösung der Aufgabe und 
Vorteile der Erfindung

Stütze der Ansprüche in 
der Beschreibung

Es werden die einzel-
nen Ansprüche des 
Anspruchssatzes 
erläutert.

Beschreibung der 
Zeichnungen

Vorstellen einzelner, 
besonderer Aus-
führungsformen der 
Erfindung

In den Zeichnungen 
(Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, …) 
werden die Elemente 
der jeweiligen Aus-
führungsform 
beschrieben und wie 
diese zusammenwirken.

Ansprüche Definieren des Schutz-
umfangs

Hauptanspruch, Neben-
ansprüche und Unter-
ansprüche

Zusammenfassung Information der 
Öffentlichkeit

im strengen Sinn 
kein Bestandteil der 
Anmeldung
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Im nächsten Abschnitt wird erläutert, welche Nachteile der Stand der 
Technik aufweist. Aus diesen Nachteilen des Stands der Technik folgt 
direkt die Aufgabe der Erfindung, nämlich die Überwindung der Nach-
teile des Stands der Technik. Allerdings sollte in der Anmeldung die 
konkrete Aufgabe genannt werden, also beispielsweise eine schnelle oder 
kostengünstige Herstellweise eines Produkts zu ermöglichen, oder dass 
das erfindungsgemäße Produkt eine höhere Haltbarkeit oder Wider-
standsfähigkeit aufweist.

Nach der Aufgabe der Erfindung ist die Lösung der Aufgabe zu 
beschreiben. Hierbei werden das grundlegende Lösungskonzept und 
spezielle Lösungsvarianten erläutert. Dieser Abschnitt wird als „Stütze 
der Ansprüche in der Beschreibung“ bezeichnet. In der Praxis werden 
die Ansprüche oft wortwörtlich wiedergegeben und zu jedem Anspruch 
seine Wirkungsweise und seine Vorteilhaftigkeit dargestellt. Eventuell 
sind unklare Begriffe zu definieren.

Die Abschnitte „Stand der Technik“, „Nachteile des Stands der Technik“, 
„Aufgabe der Erfindung“ und „Lösung der Aufgabe und Vorteile der 
Erfindung“ werden als einführender Teil der Patentanmeldung bezeichnet. 
Diese Abschnitte beschreiben die Entstehungsgeschichte der Erfindung.

Es ist empfehlenswert, der Anmeldung Zeichnungen beizufügen. 
Zeichnungen sind die „Sprache des Technikers“. Mit Zeichnungen 
kann sich ein Fachmann sehr schnell ein Bild von der Erfindung ver-
schaffen. Die Zeichnungen sind mit Bezugszeichen zu versehen. Bezugs-
zeichen kennzeichnen die einzelnen Elemente einer Ausführungsform. 
In dem Abschnitt „Beschreibung der Zeichnungen“ werden die in den 
Zeichnungen dargestellten Ausführungsformen der Erfindung beschrieben, 
wobei die einzelnen Bauteile erläutert werden und erklärt wird, wie diese 
Elemente der Ausführungsformen zusammenwirken, um den vorteilhaften, 
erfinderischen Effekt zu erzielen. Es ist empfehlenswert, sämtliche mög-
lichen Ausführungsformen und Varianten der Erfindung zu beschreiben.

Außerdem umfasst eine Anmeldung einen Anspruchssatz, der einen 
Hauptanspruch, eventuell Nebenansprüche und Unteransprüche auf-
weist. Der Hauptanspruch und die Nebenansprüche definieren den 
Schutzumfang des Patents. Die Unteransprüche beschreiben spezielle 
Ausführungsformen der Erfindung und präzisieren den Gegenstand des 
Hauptanspruchs oder eines Nebenanspruchs.


